
7,71 ct/kWh

2,95 ct/kWh

2,95 ct/kWh

2,95 ct/kWh

94,80 €/a

Jahresleistungspreis Arbeitspreis

20,54 €/kW a 3,81 ct/kWh

30,61 €/kW a 5,22 ct/kWh

32,94 €/kW a 6,06 ct/kWh

33,36 €/kW a 6,94 ct/kWh

47,55 €/kW a 7,61 ct/kWh

Jahresleistungspreis Arbeitspreis

107,25 €/kW a 0,34 ct/kWh

144,09 €/kW a 0,68 ct/kWh

126,58 €/kW a 2,32 ct/kWh

156,23 €/kW a 2,03 ct/kWh

142,80 €/kW a 3,80 ct/kWh

3,13 €/m

0,97 ct/kvarh

Monatsleistungspreis Arbeitspreis

17,88 €/kW Monat 0,34 ct/kWh

24,02 €/kW Monat 0,68 ct/kWh

21,10 €/kW Monat 2,32 ct/kWh

26,04 €/kW Monat 2,03 ct/kWh

23,80 €/kW Monat 3,80 ct/kWh

Hochspannung

Umspannung Hoch-/Mittelspannung

Übersteigt in einem Monat die bezogene induktive Blindarbeit in der HT-Zeit 40 % (untererregt, cos phi 0,93) und die gelieferte induktive

Blindarbeit in der NT-Zeit 15 % (übererregt, cos phi 0,99) der zur gleichen Zeit aus dem Verteilungsnetz bezogenen bzw. gelieferten Wirkarbeit,

wird die übersteigende Blindarbeit mit dem Blindarbeitsentgelt berechnet.

Die Trafoverluste betragen 2% bei Hochspannungskunden mit mittelspannungsseitiger Messung und bei Mittelspannungskunden mit

niederspannungsseitiger Messung.

Preisblatt, gültig ab 01.01.2022

Netzentgelt

Umspannung Mittel-/Niederspannung

Benutzungsdauer < 2.500 h/a

Entnahmespannungsebene

Hochspannung

Mittelspannung

Zusätzliches Entgelt für Blindarbeit

Benutzungsdauer ≥ 2.500 h/a

Entnahmespannungsebene

Umspannung Mittel-/Niederspannung

Monatsleistungspreis für RLM-Kunden mit hoher und zeitlich begrenzter Leistungsaufnahme

Entnahmespannungsebene

Umspannung Hoch-/Mittelspannung

Mittelspannung

Niederspannung

Niederspannung

Die Entgelte für RLM-Kunden richten sich nach der Spannungs- bzw. Umspannungsebene, an die die jeweilige Entnahmestelle angeschlossen

ist.

Mittelspannung

Grundpreis

Umspannung Mittel-/Niederspannung

Niederspannung

Hochspannung

Netzkunden mit allein genutzten Betriebsmitteln nach §19 Abs. 3 Mittelspannung (zzgl. 

Netznutzungsentgelt der Umspannung Hoch- zur Mittelspannung)

Die Entgelte für SLP-Kunden in der Niederspannungsebene bestehen aus einem Arbeits- und einem Grundpreis. Der Grundpreis findet keine

Anwendung für unterbrechbare Speicherheizungen, unterbrechbare Wärmepumpen und unterbrechbare Ladesäulen.

Umspannung Hoch-/Mittelspannung

Arbeitspreis

Arbeitspreis für unterbrechbare Speicherheizungen

Arbeitspreis für unterbrechbare Wärmepumpen

Arbeitspreis für unterbrechbare Ladesäulen



Preisblatt, gültig ab 01.01.2022

Entnahmespannungsebene 0 h - 200 h 200 h - 400 h 400 h - 600 h

Hochspannung 34,24 €/kW a 41,09 €/kW a 47,94 €/kW a

Umspannung

Hoch-/Mittelspannung 51,01 €/kW a 61,22 €/kW a 71,42 €/kW a

Mittelspannung 82,35 €/kW a 98,82 €/kW a 115,29 €/kW a

Umspannung

Mittel-/Niederspannung 83,41 €/kW a 100,09 €/kW a 116,77 €/kW a

Niederspannung 118,88 €/kW a 142,65 €/kW a 166,43 €/kW a

489,12 €/a

858,96 €/a

2.996,76 €/a

12,00 €/a

29,76 €/a

33,45 €/a

137,16 €/a

10,44 €/a

1,32 ct/kWh

0,61 ct/kWh

0,11 ct/kWh

195,60 €/a

82,20 €

53,84 €

Anmerkungen: In den Entgelten für den Messstellenbetrieb sind die Kosten für die Bereitstellung der Wandler enthalten. Für den Fall, dass der

Kunde den/die Wandler bereitstellt, werden folgende Abschläge je Zählpunkt gewährt: Hochspannung 2.180,28 €/a, Mittelspannung 462,24

€/a, Niederspannung 107,40 €/a.

Messstellenbetrieb nicht leistungsgemessene Kunden

Die Entgelte gelten je Zählpunkt.

Messstellenbetrieb Elektronischer Zähler

Schaltuhr

Manuelle Auslesung eines Lastgangs vor Ort je Ablesung

Bereitstellung eines GSM-Modems zur Fernauslesung

Sondervertragskunden

Tarifkunden ohne Schwachlast

Umsatzsteuer

* Die Höhe der aktuell geltenden gesetzlichen Umlagen sowie weiterführende Informationen zu den Umlagen entnehmen Sie bitte der

gemeinsamen Internetplattform der deutschen Übertragungsnetzbetreiber, www.netztransparenz.de

Dienstleistungen für Messstellenbetrieb

Messstellenbetrieb Lastgangzählung Mittelspannung

Die Preise gelten ab dem 01.01.2022.

Alle vorstehend genannten Entgelte unterliegen dem zum Liefer- bzw. Leistungszeitpunkt jeweils gültigen gesetzlichen Umsatzsteuersatz.

Gültigkeit

Umlage nach § 13 EnWG i.V.m. § 18 AbLaV* für alle Letztverbraucher*

Tarifkunden mit Schwachlast

Konzessionsabgabe

Extraablesung für SLP-Kunden je Ablesung

Umlage nach § 9 Abs. 7 KWK-G für folgende Letztverbrauchergruppen*

Umlage nach § 19 Abs. 2 StromNEV für folgende Letztverbrauchergruppen*

Offshore-Haftungsumlage nach § 17f EnWG für folgende Letztverbrauchergruppen*

Messstellenbetrieb Eintarifzähler/Zweirichtungszähler

Messstellenbetrieb Zweitarifzähler

Messstellenbetrieb Lastgangzählung Niederspannung

Die Entgelte richten sich nach der Messspannungsebene und gelten je Zählpunkt. 

Für die Reservenetzkapazität gilt ein jährliches Leistungsentgelt in Abhängigkeit von der Dauer der jährlichen Reserveinanspruchnahme und

der Entnahmespannungsebene.

Messstellenbetrieb Ein-/ Zweitarifwandlerzähler oder Zweirichtungszähler inkl. Wandler

Messstellenbetrieb Lastgangzählung Hochspannung

Messstellenbetrieb leistungsgemessene Kunden

RLM-Kunden, die eine Eigenerzeugungsanlage betreiben, können Reservenetzkapazität bestellen, soweit sie bei einem Ausfall ihrer

Eigenerzeugungsanlage Reservestrom über das Verteilernetz des Netzbetreibers beziehen möchten.

Reservenetzkapazität


